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Betreff: Ferienwohnungsabgabe 

 

 

 

KUNDMACHUNG 
 

Verordnung 
 

Ferienwohnungsabgabe 
gem. § 9 b Abs. 3 Stmk. Nächtigungs- und Ferienwohnungsabgabegesetz (NFWAG),  

LGBl. Nr. 54/1980, in der letzten Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 105/2005 

 

 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2009 nachstehende Ferienwohnungsabgabe 

mit Wirkung 1. Jänner 2010 beschlossen:  

 

 

a) bei einer Nutzfläche bis zu 30 m² € 150,00 

b) bei einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 70 m² € 200,00 

c) bei einer Nutzfläche von mehr als 70 m² bis 100 m² € 250,00 

d) bei einer Nutzfläche von mehr als 100 m² € 300,00 

 

 

 

 

Für den Gemeinderat: 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

Mag. Werner Dorfer 

 

 

Angeschlagen am:  17.12.2009 

Abgenommen am : 31.12.2009 


